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Ordnung zur Änderung der  

Ordnung über die Auslaufplanung  

des Diplomstudiengangs Telekommunikationstechnik des Fachbereichs 

Informations- und Elektrotechnik 

an der Fachhochschule Dortmund 

vom 23. April 2013 

Aufgrund des § 2 Abs. 4 Satz 1 und des § 60 Abs. 5 des Gesetzes über die 
Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG) vom 31. 
Oktober 2006 (GV. NRW. S. 474), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes zur 
Änderung des Hochschulgesetzes und des Kunsthochschulgesetzes vom 18. 
Dezember 2012 (GV. NRW. S.669), 

in Verbindung mit § 6 Absatz 1 Satz 2 und 3 der Verordnung zur Sicherung der 
Aufgaben im Hochschulbereich und zur Umsetzung der Studienstrukturreform 
(StudienstrukturreformVO), in der Fassung der Änderungsordnung vom 28. Oktober 
2007 (GV. NRW. S. 477), 

sowie § 1 Abs. 5 der Rahmenordnung über die Auslaufplanung von Studiengängen an 
der Fachhochschule Dortmund vom 8. Februar 2008 (Amtliche Mitteilungen – 
Verkündungsblatt – der Fachhochschule Dortmund, Nr. 4 vom 12.2.2008), hat die 
Fachhochschule Dortmund die folgende Ordnung erlassen: 



 

 

Artikel I 

Die Ordnung über die Auslaufplanung des Diplomstudiengangs 
Telekommunikationstechnik des Fachbereichs Informations-und Elektrotechnik an 
der Fachhochschule Dortmund vom 09. März 2009 (Amtliche Mitteilungen –
Verkündungsblatt der Fachhochschule Dortmund- Nr. 17 vom 17.03.2009) wird wie 
folgt geändert: 

 

1. Es wird folgender § 3 eingefügt: 

„§ 3 Aufhebung der Studiengänge und der Prüfungsordnungen 

(1) Der Diplomstudiengang Telekommunikationstechnik wird zum Ende des 
Sommersemesters 2014 (31. August 2014) aufgehoben.  

(2) Die Diplomprüfungsordnung (DPO) für den Studiengang 
Telekommunikationstechnik an der Fachhochschule Dortmund vom 5. Oktober 
2000 (FH-Mitteilungen – Amtliche Bekanntmachungen – der Fachhochschule 
Dortmund, Nr. 32 vom 18.10.2000), geändert durch Ordnung vom 15. Juli 2002 
(Amtliche Mitteilungen – Verkündungsblatt – der Fachhochschule Dortmund, 
Nr. 34 vom 25.7.2002), wird zum Ende des Sommersemesters 2014 (31. August 
2014) aufgehoben. 

(3) Studierende, die bis zum Zeitpunkt der Aufhebung des Studiengangs nach 
Absatz 1 ihr Studium nicht abgeschlossen haben, können zu Prüfungen der 
genannten Studiengänge endgültig nicht mehr zugelassen werden und werden 
gemäß § 51 Abs. 1 Buchstabe c HG exmatrikuliert, sofern sie nicht in einen 
anderen Studiengang der Fachhochschule Dortmund wechseln. § 5 Abs. 3 
bleibt hiervon unberührt.“ 

 

 

2. § 5 wird wie folgt geändert: 

a) Folgender Absatz 2 wird neu eingefügt: 

„Die erstmalige Anmeldung zur Anfertigung der Abschlussarbeit muss unter 
Berücksichtigung der Wiederholungsmöglichkeit spätestens zum 31. August 
2013 erfolgen.“ 

b) Absatz 2 wird zu Absatz 3. 

 

Artikel II 
 
 
Diese Ordnung wird in den Amtlichen Mitteilungen –Verkündungsblatt- der 
Fachhochschule Dortmund veröffentlicht und tritt am Tage nach ihrer 
Veröffentlichung in Kraft. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ausgefertigt aufgrund der Beschlüsse des Fachbereichsrats des Fachbereichs 
Informations- und Elektrotechnik der Fachhochschule Dortmund vom 20.03.2013 
sowie des Rektorats vom 16. April 2013. 

 

Dortmund, den 23. April 2013 

 
Der Rektor 
der Fachhochschule Dortmund 
 
 
 
 
Prof. Dr. Wilhelm Schwick 

Der Dekan des Fachbereichs 
Informations- und Elektrotechnik 
der Fachhochschule Dortmund 
 
 
 
 
Prof. Dr. Wißing 

 


